
                                                           Seite: 1/2

Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Blankenhof

Beschlussvorlage

Federführend:
Fachbereich Bau und Ordnung

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

VO-40-BO-2020-314
öffentlich
15.09.2020
Christin Niestaedt 

Festlegung der Schutzziele für die Gefahrenarten Brand, Technische 
Hilfeleistung, Gefahrstoffeinsatz und radiologische Gefahren sowie 
Wassernotfälle als Anforderung an die Freiwillige Feuerwehr der 
Gemeinde Blankenhof
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof Entscheidung

Sachverhalt:
Mit Änderung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V, an 21.12.2015, sind die Gemeinden 
unter Beteiligung der Feuerwehren verpflichtet, Brandschutzbedarfspläne aufzustellen und 
fortzuschreiben. Der Brandschutzplan bildet die Grundlage zur Erstellung eines Personals-, Fahrzeug- 
und Löschwasserkonzeptes. Der Plan dient der Aktualisierung der Alarm- und Ausrückordnung für die 
Feuerwehren. Gemessen an den durch die Gemeindevertretung festzulegenden Schutzzielen, kann 
ein vertretbares monetäres Verhältnis zwischen den Schutzgütern (Mensch, Tier, Umwelt, Sachwerte) 
und dem zu leistenden Aufwand (Anforderung an die Feuerwehr) sichergestellt werden.

Damit die Gemeinde die Anforderung an die Feuerwehr definieren kann, sind Schutzziele festzulegen. 
Die festzulegenden Schutzziele stehen im engen Zusammenhang mit dem Gefährdungspotential des 
Gemeindegebietes. Die Schutzziele in der Gefahrenabwehr beschreiben wie bestimmten 
Gefahrensituationen begegnet werden soll. Die Gemeinde muss eigenständig Schutzziele für 
bestimmte denkbare Szenarien definieren und über das Schutzniveau entscheiden.
Die Gemeinde legt die Mindeststärke sowie Eintreffzeit für die Einheiten der Gefahrenabwehr an der 
Einsatzstelle fest und entscheidet, bei welcher Anzahl der Einsatzkräfte diese Kriterien erfüllt sein 
sollen (Erreichungsgrad). Aus der Schutzzielfestlegung ergeben sich die erforderlichen Standorte von 
Feuerwehrhäusern und deren Ausstattung mit Fahrzeugen.

Die für die Gemeinde vorgeschlagenen Schutzziele zu den Gefahrenarten Brandereignis, Technische 
Hilfeleistung, Abwehr von Umweltgefahren (Gefahrstoffeinsatz) und Wassernotfällen sind in der 
Anlage aufgeführt. 

Mitwirkungsverbot: 

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof beschließt in ihrer heutigen Sitzung die in der 
Anlage festgelegten Schutzziele für die Gefahrenarten Brandereignis, Technische Hilfeleistung, 
Abwehr von Umweltgefahren (Gefahrstoffeinsatz) sowie Wassernotfällen, jedoch nicht mit dem 
empfohlenen Fahrzeug – LF 10, sondern mit dem vorhandenen TSF-W und einem MTW. Zusätzlich 
erfolgt die Anbringung einer Schiebleiter mit Aufbewahrungsbox an den WBS 32 WE in Chemnitz.

Finanzielle Auswirkungen:
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Ja
X Nein

Anlagen:
Schutzziele für die Gefahrenarten gem. VV M-V
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 A Brandereignis - Gemeinde Blankenhof

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziel

Brand in einem freistehenden 
Einfamilienhaus mit 
Menschenrettung über tragbare 
Leitern in Dörfern oder im 
ländlichen Raum.

Wohngebäude mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 7 m 
Brüstungshöhe

- Wohnungsbausystem 
  Chemnitz  

TSF-W
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

LF 10 (mit dreiteiliger 
Schiebleiter)
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches, 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und dem vorhandenen TSF-W sowie mit einem erforderlichen 
MTW, in 80 % der Fälle an der Einsatzstelle eintreffen und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten.
 
(Schiebleiter mit Aufbewahrungsbox an das WBS 32 WE in 
Chemnitz)

Brand in einem Mehrfamilienhaus 
mit zwei oder drei Obergeschossen 
mit Menschenrettung über 
tragbare Leiten oder Drehleiter in 
kleinen und mittleren Städten.

Wohngebäude oder 
Wohngebiete mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 12 m 
Brüstungshöhe

--- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
Die zweite Einheit soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 
Minuten nach Alarmierung, mit weiteren 
6 Funktionseinheiten an der Einsatzstelle eintreffen.

Brand in einem Mehrfamilienhaus 
mit zwei oder drei Obergeschossen 
mit Menschenrettung über 
tragbare Leitern oder Drehleiter in 
kleinen und mittleren Städten 
(kritischer Wohnungsbrand).

Wohngebäude oder 
Wohngebiete mit 
Gebäudehöhe bis 
höchstens 12 m 
Brüstungshöhe

--- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung, 
mit den erforderlichen 15 Funktionseinheiten und den 
vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 90 % der 
Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 B, Technische Hilfeleistung - Gemeinde Blankenhof

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziele

Schäden aus Naturereignissen 
(zum Beispiel Sturmschäden, wie 
umgestürzter Baum).

Gemeindegebiet

- B 104
- DB-Strecke

TSF-W
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

LF 10
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches, 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und dem vorhandenen TSF-W sowie mit einem erforderlichen 
MTW, in 80 % der Fälle an der Einsatzstelle eintreffen und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten.

Kraft- und Betriebsstoff tritt aus.

Gemeindegebiet

- B 104
- DB-Strecke

TSF-W 
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

LF 10
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches, 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und dem vorhandenen TSF-W sowie mit einem erforderlichen 
MTW, in 80 % der Fälle an der Einsatzstelle eintreffen und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten.

Unfall mit einer verletzen Person. Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
Die zweite Einheit soll nach Möglichkeit innerhalb von 15 
Minuten nach Alarmierung, mit weiteren 
6 Funktionseinheiten an der Einsatzstelle eintreffen.

Der so genannte kritische 
Verkehrsunfall; Verkehrsunfall mit 
eingeklemmter Person, fließender 
Verkehr, Brandgefahr durch 
auslaufenden Kraftstoff.

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung, 
mit den erforderlichen 15 Funktionseinheiten und den 
vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 90 % der 
Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten. 
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 C, Abwehr von Umweltgefahren (Gefahrstoffeinsatz) - Gemeinde Blankenhof

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziel

Freisetzung eines Stoffes nach der 
Gefahrstoff-, Biostoff- und 
Strahlenschutzverordnung, wie 
zum Beispiel:
- austretende unbekannte 
Flüssigkeit,
- Stoffaustritt aus technischen 
Anlagen (zum Beispiel 
Biogasanlage),
- Havarie mit Stoffaustritt in einem 
Störfallbetrieb,
- austretende unbekannte 
chemische, biologische oder 
radiologische Stoffe

Gemeindegebiet
TSF-W 
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

LF 10
Gefahrgutzug des 
Landkreises
Führungsgruppe Amt
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches, 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und dem vorhandenen TSF-W sowie mit einem erforderlichen 
MTW, in 80 % der Fälle an der Einsatzstelle eintreffen und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, nach der GAMS-Regel, 
einleiten.

Schutzziele zur Abwehr von 
Umweltgefahren beschreiben, wie 
bestimmten Gefahrensituationen 
begegnet werden soll. Als 
Grundlage zur Festsetzung eines 
Schutzzieles können dienen:
- Absperrmaßnahmen,
- Durchführung der 
Menschenrettung,
- Auffangen, Niederschlagen von 
austretenden Stoffen,

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.
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Schutzziele gemäß VV Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2131 Punkt 2.3.5 D, Einsatz bei Wassernotfällen - Gemeinde Blankenhof

Standardisiertes 
Schadensereignis

o.g. VV M-V Pkt. 2.3.6

besondere Gefahren
o.g. VV M-V Pkt. 2.4

Ist-Stand
(vorhanden)

Soll-Stand
(erforderlich) Schutzziel

Bade- und Eisunfälle Gemeindegebiet
TSF-W 
Gruppengleichwert in 
TEB nicht erreicht

LF 10
Gruppengleichwert 
in TEB erreicht

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches, 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und dem vorhandenen TSF-W sowie mit einem erforderlichen 
MTW, in 80 % der Fälle an der Einsatzstelle eintreffen und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr einleiten.

Rettung von Personen bei 
gekenterten Wassernotfällen Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.

Eindämmen und Aufnahme von aus 
Wasserfahrzeugen austretenden 
wassergefährdenden Stoffen (zum 
Beispiel Benzin, Dieselkraftstoff)

Gemeindegebiet --- ---

Die Feuerwehr soll innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches 
nach Möglichkeit innerhalb von 10 Minuten nach 
Alarmierung, mit den erforderlichen 9 Funktionseinheiten 
und den vorhandenen / erforderlichen Einsatzmitteln, in 80 % 
der Fälle, an der Einsatzstelle eintreffen und Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr einleiten.

Seite 6 von 6


	Vorlage
	Anlage  1 Schutzziele

